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Ehrensatzung der Stadt Hohen Neuendorf 
 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 26, 28 Abs. 2 Nr. 8 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10]) S., ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 827], S.1) hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Hohen Neuendorf in ihrer Sitzung am 18.05.2017 die Ehrensatzung, am 
16.12.2014 die 1. Änderungssatzung und am 02.07.2026 die 2. Änderungssatzung zur Ehrensat-
zung der Stadt Hohen Neuendorf beschlossen: 
 

Ehrenbürgerschaft 
§ 1 Ehrenbürgerinnen und -bürger 

 
(1) Persönlichkeiten, die sich durch hervorragende und bleibende Verdienste um die Entwicklung und das 

Ansehen der Stadt Hohen Neuendorf und ihrer Stadtteile hervorgetan haben, kann als Dank und Aner-
kennung das Ehrenbürgerrecht der Stadt Hohen Neuendorf verliehen werden. 

 
(2) Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird ein Ehrenbürgerbrief ausgestellt. 
 
(3) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist die höchste Auszeichnung der Stadt. 
 
(4) Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft bedarf der Zustimmung der zu Ehrenden. 
 
(5) Die Ehrenbürgerschaft kann auch posthum verliehen werden. Die Verleihung an verstorbene Persön-

lichkeiten setzt voraus, dass die Berechtigten ihr Einverständnis erklären. 
 

§ 2 Rechte und Pflichten 
 
Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Hohen Neuendorf begründet keine weitergehenden 
Rechte und Pflichten. 
 

§ 3 Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
(1) Für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (§ 26 Absatz 3 BbgKVerf) erforderlich. 
 
(2) Die Verleihungsurkunde (Ehrenbürgerbrief) ist von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister und 

der bzw. dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung 
zu unterzeichnen. In der Urkunde sind die Verdienste aufzuführen, die für die Verleihung ausschlagge-
bend waren. 

 
(3) Die Überreichung der Verleihungsurkunde erfolgt im feierlichen Rahmen durch die oder den Vorsitzen-

den der Stadtverordnetenversammlung und die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister. 
 
(4) Eine Kopie der Urkunde ist im Stadtarchiv aufzubewahren. 
 
(5) Die Ehrenbürgerin / der Ehrenbürger kann sich anlässlich der Verleihung in das Ehrenbuch der Stadt 

Hohen Neuendorf eintragen. 
 

§ 4 Entziehung des Ehrenbürgerrechts 
 
(1) Wegen unwürdigen Verhaltens kann das Ehrenbürgerrecht durch Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung entzogen werden. 
 
(2) Mit der Entziehung des Ehrenbürgerrechts muss der ausgestellte Ehrenbürgerbrief zurückgegeben 

werden. 
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(3) Der Beschluss über die Entziehung des Ehrenbürgerrechts bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Stadtverordnetenversammlung (§ 26 Absatz 3 BbgKVerf). 

 

Ehrenamtspreis / Engagementpreis 
§ 5 Ehrenamtspreisträgerinnen und -träger 

 
Der Ehrenamtspreis (Engagementpreis) der Stadt Hohen Neuendorf wird an Persönlichkeiten verliehen, 
die sich in besonderem Maße ehrenamtlich in den Bereichen Politik, Kultur, Heimatgeschichte, Sport, 
Umwelt, Gesellschaft oder Wirtschaft in der Stadt und ihren Stadtteilen engagiert haben. 
 

§ 6 Vorschlagsrecht und Entscheidung 
 
(1) Jede Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sowie die Verwaltung oder Einzelpersonen können 

jeweils einen Ehrenamtspreisträger bzw. eine Ehrenamtspreisträgerin bis zu einem im Rahmen der 
Veranstaltungsplanung erforderlichen, vorgegebenen Stichtag vorschlagen. 

 
(2) Der Vorschlag ist zu begründen. 

 
(3) Die Entscheidung über die auszuzeichnenden Personen trifft eine Jury, bestehend aus der Bürgermeis-

terin bzw. dem Bürgermeister, der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder 
ihrer bzw. seiner Stellvertretung sowie den Vorsitzenden der Beiräte. 

 
§ 7 Verleihung 

 
(1) Die Verleihung des Ehrenamtspreises erfolgt i. d. R. jährlich im Rahmen einer feierlichen Veranstal-

tung der Stadt Hohen Neuendorf. 
 
(2) Die Ehrenamtspreisträgerinnen und -träger können sich anlässlich der Verleihung des Ehrenamtsprei-

ses in das Ehrenbuch der Stadt Hohen Neuendorf eintragen. 
 

Ehrenbuch 
§ 8 Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt 

 
Die Stadt Hohen Neuendorf ehrt Bürgerinnen und Bürger, Persönlichkeiten und Gruppen durch Eintra-
gung in das Ehrenbuch, 
 
a) die sich durch hervorragende Leistungen bleibende Verdienste um das Ansehen und die Entwicklung 

der Stadt Hohen Neuendorf und das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner erworben haben. 
 
b) die sich in besonderem Maße für die Entwicklung, Förderung und Ausgestaltung der partnerschaftli-

chen Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Kommunen eingesetzt haben. 
 
c) die sich durch ihr Auftreten und Handeln in vorbildlicher Weise um den Erhalt freiheitlich-demokrati-

scher Grundwerte, Menschenrechte, Menschenwürde und Zivilcourage verdient gemacht haben. 
 
d) deren (historisches) Andenken im Ehrenbuch der Stadt gewürdigt und zur Aufrechterhaltung einer Er-

innerungskultur gepflegt werden soll. 
 
e) die als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Träger hohe Auszeichnungen tragen. 
 
f) die als bedeutende Persönlichkeiten des Zeitgeschehens Gäste der Stadt Hohen Neuendorf sind. 
 
g) die als bedeutende Persönlichkeiten des Zeitgeschehens in Hohen Neuendorf geboren wurden oder 

einen wesentlichen Abschnitt ihres Lebens hier verbracht haben. 
 

 
§ 9 Vorschlagsrecht und Entscheidung 
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(1) Vorschlagsberechtigt für einen Eintrag ins Ehrenbuch sind die Fraktionen der Stadtverordneten-ver-

sammlung sowie die Verwaltung oder Einzelpersonen. 
 
(2) Der Vorschlag ist zu begründen. 
 
(3) Die Entscheidung über die Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt unter Berücksichtigung des § 8 dieser 

Satzung trifft die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister im Einvernehmen mit der bzw. dem Vorsit-
zenden der Stadtverordnetenversammlung oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung. 

 
§ 10 Eintrag 

 
Der Eintrag ins Ehrenbuch enthält Datum, den Grund der Ehrung und die Unterschrift der bzw. des Geehr-
ten. 
 
    § 11 Benennung von Straßen und Plätzen 
 
Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr verfügt gemäß § 6 (2) Brandenburgisches Straßen-
gesetz die Straßenbaubehörde. 
Der Stadtverordnetenversammlung obliegt gemäß § 28 (2) Ziffer 13 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg die Benennung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken im Stadtgebiet. 
Vorschläge für neue Benennungen können durch Einwohnerinnen und Einwohner, städtische Vereine, 
städtische Gruppen, städtische Beiräte und die Stadtverwaltung während der Öffnungszeiten des Rathau-
ses oder per Mail an info@hohen-neuendorf.de eingereicht werden.  
Das Bauamt bewertet die Vorschläge nach folgenden Kriterien: 
 
(a) Die Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken dient vorrangig einer eindeutigen Identifizie-
rung anliegender Grundstücke und / oder als Orientierungshilfe bei öffentlichen Wegeverbindungen und 
muss daher eindeutig und neu sein.  
 
(b) Wie bisher ist die Bildung von Gebieten durch Verwendung von Namen einer bestimmten Thematik o-
der verwandter Begriffe zweckmäßig. 
 
Das Archiv bewertet nach folgenden Kriterien: 
(c) Bevorzugt soll die Benennung durch historische Bezeichnungen oder zur Ehrung verdienter Bürgerin-
nen und Bürger durchgeführt werden, wobei keine Benennungen von lebenden Personen erfolgen. 
 
(d) Die Benennung muss nicht in der Nähe des ehemaligen Wohn- oder Arbeitsumfeldes der betreffenden 
zu ehrenden Person erfolgen. Die Benennung erfolgt frühestens drei Jahre nach dem Tod der Person. 
 
(e) Die Bewertung erfolgt über die politischen, sozialen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ver-
dienste der vorgeschlagenen Person und deren zeitgeschichtliche Bedeutung für Hohen Neuendorf. 
 
Die Bewertung des Archivs wird der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Die Ehrensatzung der Stadt Hohen Neuendorf mit der 2. Änderung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hohen Neuendorf, den 07.07.2026 
 
 
gez. 
Steffen Apelt 
Bürgermeister 


